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Schwerbehindertenrecht 

 
Als Schwerbehinderte gilt man, wenn 

der Grad der Behinderung (GdB)  50% 
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Schwerbehindertenrecht 

Zuständigkeit:    

      

        Versorgungsamt 

 

        Kreisverwaltung 

      

                                               Amt für Familie und Soziales 

 

 

 

 

                               ist vom jeweiligen Bundesland abhängig! 
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Schwerbehindertenrecht 

Schwerbehinderte erhalten: 

 

   Steuererleichterung 

   verbesserten Kündigungsschutz 

   pro Jahr 5 Tage Zusatzurlaub 

   vorzeitige Berentung 

   geringeren Rentenabzug 

   Eintrittsermäßigung öffentlicher Veranstaltungen 
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Schwerbehindertenrecht 

 

 

Steuererleichterung 
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Schwerbehindertenrecht 

Der Steuerpauschalbetrag ist abhängig vom Grad der 

Behinderung  

 

 

    25 bis   30  320,00 € 

     35 bis   40         430,00 €  

    45 bis   50         570,00 € 

    55 bis   60         720,00 €   

                 65 bis   70         890,00 € 

    75 bis   80      1.060,00 € 

         85 bis   90      1.230,00 € 

    95 bis 100      1.420,00 € 

    



© Ödemzentrum Bad Berleburg Baumrainklinik „Haus am Schloßpark“ 

Schwerbehindertenrecht 

 

 

Nachteilsausgleich 



© Ödemzentrum Bad Berleburg Baumrainklinik „Haus am Schloßpark“ 

Schwerbehindertenrecht 

Schwerbehinderte erhalten nach Bedarf Vergünstigungen, 

um ihre außergewöhnlichen Belastungen zu mildern.                                       

 

                              Nachteilsausgleich 

 

                         

 

                                     Diese sind in Merkzeichen aufgeteilt: 
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Schwerbehindertenrecht 

G     Gehbehinderung 

 
 Erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im 

Straßenverkehr 

 

 bezieht sich auf Einschränkungen des Gehvermögens und 
innere Erkrankungen, z.B. Herzschwäche, Atembeschwerden, 
Diabetes mit häufigen Stoffwechselentgleisungen 

  

 Voraussetzung: eine Wegstrecke von 3 Km in ca. 30 Minuten 
Gehzeit kann nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten 
zurückgelegt werden 
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Schwerbehindertenrecht 

Erleichterung im öffentlichen 

Personenverkehr 

 

oder 

 

         Kraftsteuerermäßigung von 50% 
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Schwerbehindertenrecht 

aG      außergewöhnlich Gehbehindert 

 

 
 

Selbständige Fortbewegung ohne Hilfsmittel ist fast   

nicht möglich. 

 

Personen können sich nur mit Hilfe oder großer Anstrengung 

außerhalb ihres Kraftfahrzeug bewegen. 
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Schwerbehindertenrecht 

 Parkerleichterung – reservierte Parkplätze 

 

 ggf. Beitragsnachlass der 

Haftpflichtversicherung 

 

 Befreiung von der Kfz-Steuer 

 

 Ermäßigung im öffentlichen Personenverkehr 
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Schwerbehindertenrecht 

H      Hilflosigkeit 

 

 
 Notwendigkeit ständiger fremder Hilfe 

für die gewöhnlichen und regelmäßig 
wiederkehrenden Verrichtungen des 
täglichen Lebens 
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Schwerbehindertenrecht 

 

 Kraftfahrzeugsteuerbefreiung 

 

 Kostenlose Beförderung im öffentlichen Personen 
verkehr 

 

 Pauschaler Steuerfreibetrag von 3.700 € für 
außergewöhnliche Belastungen 

 

 Aufwendungen für Beschäftigung einer 
Haushaltshilfe oder die Pflege einer hilflosen 
Person können geltend gemacht werden 

 

 



Schwerbehindertenrecht 

   B     Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson 

 

 

 

 

                          Behinderte sind bei der Benutzung von  

                              öffentlichen Verkehrsmittel ständig auf  

                    fremde Hilfe angewiesen 
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Schwerbehindertenrecht 

 

 Begleitpersonen werden unentgeltlich im 
öffentlichen Personennah- und Fernverkehr 
und bei Flugreisen innerhalb Deutschlands 
befördert 

 

 Begleitpersonen unterstehen der 
gesetzlichen Unfallversicherung bei 
beruflichen Wegen 

 



© Ödemzentrum Bad Berleburg Baumrainklinik „Haus am Schloßpark“ 

Schwerbehindertenrecht 

RF    Befreiung von der Rundfunkgebühren 

 

 
 

 Blinde und Sehbehinderte mit einem GdB von mindesten 60 

 

 Hörgeschädigte 

 

 Behinderte mit einen GdB vom mindestens 80, die auf Grund 
Ihres Leidens nicht (ständig) an öffentlichen Veranstaltungen 
teilnehmen können.  
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Schwerbehindertenrecht 

   Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht  

 

   Ermäßigung der Telefongrundgebühr 
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Schwerbehindertenrecht 

 

 

Rente 
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Schwerbehindertenrecht 

 

 
Altersrente für Schwerbehinderte 

                               

 

                                                GdB 50 

 

                                                35 Versicherungsjahre 

 

 
    Vertrauensschutz erhalten Versicherte, 

    die am 16.11.2000 einen GdB von 50  

                                             (bis zum Jahrgang 1951) 
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Schwerbehindertenrecht 

 

 

Ablauf 
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Schwerbehindertenrecht 

Antrag besorgen  

 

 

Antrag ausfüllen 

 

 

Eingangsbestätigung 
(AZ/GZ aufbewahren 
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Schwerbehindertenrecht 

Erhalt des Feststellungsbescheides 

 

 

 

evt. Widerspruch bzw. Klage erheben 

Ausstellung eines 

 

 

  

Ausstellung Schwerbehindertenausweises  

bei einem GdB von mindestens 50 



 

 

Teilhabe am Arbeitsleben 
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Teilhabe am Arbeitsleben 

 

 

Stufenweise Wiedereingliederung 
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Teilhabe am Arbeitsleben 

 

 

 Krankenkasse 

 

 Deutsche Rentenversicherung 
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Teilhabe am Arbeitsleben 

 

 

Berufsfördernde Maßnahmen 
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Teilhabe am Arbeitsleben 

 

 

 Eingliederungshilfen 

 Lohnzuschuß 

 Anlernhilfen 

 Umschulung 

 



 

 

Rente 
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Rente 

 

 Volle Erwerbsminderungs Rente 

 

 Teil - Erwerbsminderungs Rente 

 

 Berufsunfähigkeitsrente 
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Rente 

 

 

Rente auf Zeit 
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Rente 

    

   Nach dem bis 31.12.2000 geltenden Recht 

wurden Renten wegen verminderter 

Erwerbsfähigkeit nur dann auf Zeit geleistet, 

wenn begründete Aussicht bestand, dass die 

Minderung der Erwerbsfähigkeit in absehbarer 

Zeit behoben werden konnte. In allen anderen 

Fällen war eine Dauerrente zu leisten. 
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Rente 

 

    Nach der ab 1.1.2001  in Kraft getretenen 
Neuregelung der Rente wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit wird dieses Regel- / 
Ausnahmeprinzip umgekehrt. Danach werden auch 
aus medizinischen Gründen bewilligte Renten 
grundsätzlich nur noch als Zeitrenten gewährt. Die 
Befristung der Erwerbsminderungsrenten erfolgt 
längstens für drei Jahre nach Rentenbeginn und 
kann wiederholt werden.  
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Rente 

    

 

   Eine unbefristete Rente wird nur dann 

geleistet, wenn unwahrscheinlich ist, dass 

die Minderung der Erwerbsfähigkeit 

behoben werden kann. 

 



 

 

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit 
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